
Urteil
BAG, § 8 Abs. 1, 4 TzBfG
Art Directorin hat Anspruch auf
Teilzeitarbeit

Eine störungsfreie, zwei Jahre dauernde Teilung ei-
nes Arbeitsplatzes kann ein Indiz für die in der Praxis
mögliche Teilbarkeit einer Vollzeitstelle sein und entge-
genstehende betriebliche Gründe ausschließen.
(Leitsatz der Redaktion)
Urteil des BAG vom 13.10.2009, – 9 AZR 910/08 -

Aus dem Sachverhalt:
Die Parteien streiten über einen Anspruch der

Klägerin auf Verringerung der Arbeitszeit.
Die Klägerin ist seit 2000 als „Art Directorin“ bei

der Beklagten, einem Verlag, beschäftigt. Vor Beginn
ihrer zweijährigen Elternzeit, die am 28.02.2008 en-
dete, war die Klägerin in Vollzeit mit 37,5 Stunden in
der Woche tätig.

Die Klägerin ist als „Art Directorin“ zuständig für
den kreativen Bereich des öffentlichen Auftritts der
Verlagsgruppe in Werbung, Marketing, Buchgestal-
tung, Presseveröffentlichungen und „Corporate De-
sign“. […] Die Klägerin hat im Wesentlichen kreati-
ve Werbeideen, Konzepte und Strategien für alle
R-Marken zu entwickeln. Sie ist weiterhin verant-
wortlich für die grafischen Reinzeichnungen und Li-
thografieabstimmungen sowie für die Einhaltung des
Budgets der freien Mitarbeiter. Weiterhin hat sie die
Aufgabe, sich um das aktuelle Tagesgeschäft in die-
sem Bereich zu kümmern. Sie ist im Bereich „Um-
schlagabteilung“ zuständig für die Gestaltung der
Buchcover. Sie ist Ansprechpartnerin für alle kreati-
ven Fragen, präsentiert die erarbeiteten Konzepte
und organisiert und betreut die „Fotoshootings“ und
die jeweiligen Illustrationen. Sie bucht für die Ver-
wirklichung der von ihr entwickelten Ideen die erfor-
derlichen freien Mitarbeiter und betreut sie. Im Be-
reich der Werbung gestaltet sie sämtliche Werbekon-
zepte für jeden Verlag separat. Jeder hat sein eigenes
Erscheinungsbild und unterschiedliche Gestaltungs-
richtlinien. Die Klägerin entwickelt für die einzelnen
Verlage Ideen für eigene Kampagnen und sorgt ge-
meinsam mit den freien Mitarbeitern für deren
Umsetzung. Sie betreut die einzelnen Entwicklungen
der Entwürfe und präsentiert sie den zuständigen
Stellen. Sie berichtet an ihre unmittelbare
Vorgesetzte, die Abteilungsleiterin Re.

Während der Elternzeit verteilte die Beklagte die
Aufgaben der Klägerin auf verschiedene Mitarbeiter
und setzte in großem Umfang freie Mitarbeiter ein.
Die Abteilungsleiterin Re übernahm koordinierende
und kontrollierende Aufgaben.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, ihre
Arbeitszeit könne ohne betriebliche Beeinträchti-

gung auf 20 Stunden in der Woche verringert wer-
den. Ihre Tätigkeit sei teilbar. Dies zeige bereits die
Handhabung während ihrer Elternzeit. Zudem hät-
ten die verschiedenen Verlage der Verlagsgruppe kei-
nen einheitlichen Außenauftritt. Es sei daher ohne
Weiteres möglich, die kreative Verantwortung inso-
weit auf mehrere Mitarbeiter zu verteilen. Die Ent-
scheidung über die einzelnen Maßnahmen hätte oh-
nehin die Abteilungsleiterin Re. Es gebe generelle
Vorgaben innerhalb der Verlage. Ob diese von einem
oder von mehreren Mitarbeitern eingehalten
würden, sei unerheblich.

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurtei-
len, der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit
von 37,5 Wochenstunden auf 20 Wochenarbeits-
stunden zuzustimmen.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuwei-
sen. Sie hat die Auffassung vertreten, die kreative Ver-
antwortung für den einheitlichen optischen Auftritt
des Verlags in allen Bereichen könne nicht auf mehre-
re Personen verteilt werden. Die Arbeitstätigkeit der
Klägerin sei nicht teilbar. Dafür spreche auch nicht
die Handhabung während der Elternzeit. Diese habe
man notgedrungen überbrücken müssen. Die kreati-
ve Gestaltung und Überwachung der realen Umset-
zungen in allen Verlagsprogrammen zur Gewährlei-
stung eines einheitlichen Marktauftritts müsse durch
eine kreativ-verantwortliche „Art Directorin“ erfol-
gen. […] Eine Verteilung der kreativen Verantwort-
lichkeit auf mehrere Mitarbeiter würde eine dauer-
hafte Verlagerung der Kreativ-Verantwortung auf die
Abteilungsleitung notwendig machen. Das sei weder
der Abteilungsleitung noch den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der übrigen Abteilungen dauerhaft
zuzumuten.

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben.
Das Landesarbeitsgericht hat die Klage auf die Beru-
fung der Beklagten abgewiesen. Mit der vom Landes-
arbeitsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klä-
gerin ihren Klageantrag weiter.

Aus den Gründen:
Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhe-

bung des angefochtenen Urteils und zur Zurückver-
weisung der Sache an das Berufungsgericht (§ 563
Abs. 1 Satz 1 ZPO). […]

II. Der Senat kann nicht abschließend entschei-
den, ob die Klage begründet ist.

1.) Dem auf Vertragsänderung gerichteten An-
trag steht nicht entgegen, dass die Klägerin allein das
Ziel verfolgt, ihre Arbeitszeit zu verringern. Sie bot in
ihrem Schreiben vom 23.10.2007 ausschließlich die
Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 20
Stunden an, ohne eine bestimmte Verteilung zu wün-
schen. Soweit sie erklärte, sie sei mit der Einteilung
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der Stunden „nach Absprache flexibel“, sollte dies
nicht das Direktionsrecht der Beklagten in der Weise
beschränken, dass es zur Verteilung der verringerten
Arbeitszeit einer Absprache bedürfe. Dies macht sie
mit ihrer Klage nicht geltend. Die Klägerin wollte er-
kennbar nur darauf hinweisen, dass sie hinsichtlich
der Verteilung flexibel sei, bei der Ausübung des
Direktionsrechts aber ihre berechtigten Interessen
berücksichtigt werden sollten.

Eine solche Beschränkung ist zulässig. Der Klage-
antrag muss keine Angaben zur Verteilung der verrin-
gerten Arbeitszeit enthalten. Fehlen diese, so über-
lässt der Arbeitnehmer die Verteilung der Arbeitszeit
dem Arbeitgeber, der sie in Ausübung seines Direk-
tionsrechts gemäß § 106 Satz 1 GewO nach billigem
Ermessen festlegen soll (Senat 27.04.2004 – 9 AZR
522/03 – zu A I 2 der Gründe, BAGE 110, 232 ).

2.) Die allgemeinen Voraussetzungen eines An-
spruchs auf Zustimmung zu der Vertragsänderung
nach § 8 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1 TzBfG waren im Zeit-
punkt des Änderungsverlangens der Klägerin vom
23. Oktober 2007 erfüllt.

a) Das Arbeitsverhältnis mit der Beklagten be-
steht seit dem Jahr 2000 und damit länger als sechs
Monate (§ 8 Abs. 1 TzBfG). Die Beklagte beschäftigt
mehr als 15 Arbeitnehmer (§ 8 Abs. 7 TzBfG).

b) Die Klägerin wahrte mit ihrem Schreiben vom
23.10.2007 die dreimonatige Mindestankündi-
gungsfrist des § 8 Abs. 2 Satz 1 TzBfG. Dem steht
nicht entgegen, dass sie in ihrem Schreiben keinen
gewünschten Beginn der Vertragsänderung angab.
Der Lauf der Fristen des § 8 Abs. 2 Satz 1 TzBfG und
des § 8 Abs. 5 TzBfG beginnt in einem solchen Fall
mit Zugang des Schreibens beim Arbeitgeber. Da die
Beklagte das ihr nach dem 23.10.2007 zugegangene
Angebot der Klägerin auf Vertragsänderung mit
Schreiben vom 09.11.2007 ablehnte, ist ihre Zu-
stimmung nicht kraft Fiktion ersetzt worden (§ 8
Abs. 5 Satz 2 TzBfG).

3.) Ob der gewünschten Teilzeitbeschäftigung be-
triebliche Gründe entgegenstehen, kann der Senat
auf der Grundlage der bisherigen tatsächlichen Fest-
stellungen des Landesarbeitsgerichts und des diesem
zustehenden Beurteilungsspielraums nicht
entscheiden.

a) Nach § 8 Abs. 4 Satz 1 und 2 TzBfG hat der Ar-
beitgeber der Verringerung der Arbeitszeit zuzustim-
men, falls betriebliche Gründe nicht entgegenstehen.
Ein entgegenstehender betrieblicher Grund liegt ins-
besondere vor, wenn die Umsetzung des Arbeitszeit-
verlangens die Organisation, den Arbeitsablauf oder
die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt
oder unverhältnismäßige Kosten verursacht. Inso-
weit genügt es, wenn der Arbeitgeber rational nach-

vollziehbare Gründe hat. Diese Gründe müssen
hinreichend gewichtig sein. […]

b) Nach der Rechtsprechung des Senats erfolgt die
Prüfung der Gründe des Arbeitgebers regelmäßig in
drei Stufen. Zunächst ist festzustellen, ob der vom Ar-
beitgeber als erforderlich angesehenen Arbeitszeitrege-
lung überhaupt ein betriebliches Organisationskon-
zept zugrunde liegt und – wenn das zutrifft – um wel-
ches Konzept es sich handelt (erste Stufe). In der Folge
ist zu untersuchen, inwieweit die aus dem Organisa-
tionskonzept folgende Arbeitszeitregelung dem Ar-
beitszeitverlangen tatsächlich entgegensteht (zweite
Stufe). Schließlich ist in einer dritten Stufe das Ge-
wicht der entgegenstehenden betrieblichen Gründe zu
prüfen. Dabei ist die Frage zu klären, ob das betriebli-
che Organisationskonzept oder die zugrunde liegende
unternehmerische Aufgabenstellung durch die vom
Arbeitnehmer gewünschte Abweichung wesentlich
beeinträchtigt werden (st. Rspr., vgl. Senat
08.05.2007 – 9 AZR 1112/06 – Rn. 29, AP TzBfG §
8 Nr. 21 = EzA TzBfG § 8 Nr. 18; 15.08.2006 – 9
AZR 30/06 – Rn. 19, AP TzBfG § 8 Nr. 16 = EzA
TzBfG § 8 Nr. 14). Maßgeblich für das Vorliegen der
betrieblichen Gründe ist der Zeitpunkt der Ableh-
nung des Arbeitszeitwunschs durch den Arbeitgeber
(Senat 21.06.2005 – 9 AZR 409/04 – zu IV 4 a der
Gründe, BAGE 115, 136 ). Der Begriff der entgegen-
stehenden betrieblichen Gründe ist ein unbestimmter
Rechtsbegriff, bei dessen Anwendung dem Tatsachen-
gericht ein Beurteilungsspielraum zukommt. […].

c) Die vom Landesarbeitsgericht gegebene Begrün-
dung, die Unteilbarkeit des Arbeitsplatzes sei ein ent-
gegenstehender betrieblicher Grund, hält der einge-
schränkten revisionsrechtlichen Überprüfung nicht
stand.

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, dem
Teilzeitbegehren der Klägerin stehe die Unteilbarkeit
ihres Arbeitsplatzes entgegen. Die Beklagte könne
sich auf den betrieblichen Grund berufen, eine Auf-
teilung der Tätigkeit der „Art Directorin“ auf mehre-
re Personen gefährde zwangsläufig den einheitlichen
Marktauftritt. Das grundsätzlich verfassungsrecht-
lich geschützte Organisationskonzept der Beklagten
bestehe darin, durch die Betrauung nur einer Person
mit allen kreativen Fragen für sämtliche Produkte
und Verlagsgruppen eine einheitliche Linie zu ge-
währleisten. Dies bedinge die Beschäftigung in Voll-
zeit. Die von der Klägerin gewünschte Teilzeittätig-
keit würde dieses Konzept wesentlich beeinträchti-
gen. Der Arbeitsplatz sei nicht teilbar. Werde eine
kreative Tätigkeit auf mehrere Köpfe verteilt, werde
dauerhaft der einheitliche Marktauftritt gefährdet.

bb) Diese Begründung hält selbst dem einge-
schränkten revisionsrechtlichen Prüfungsmaßstab
nicht stand. Das Landesarbeitsgericht hat zunächst
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zutreffend das Organisationskonzept der Beklagten
mit nur einer in Vollzeit tätigen „Art Directorin“ be-
jaht. Das Konzept beschränkt sich nicht in der unter-
nehmerischen Vorstellung vom richtigen Arbeitszeit-
umfang (vgl. hierzu Senat 09.12.2003 – 9 AZR
16/03 – zu A II 2 a der Gründe, BAGE 109, 81). Die
Beklagte hat vielmehr die Entscheidung getroffen,
zur Wahrung der Einheitlichkeit des Marktauftritts
die kreative Tätigkeit der „Art Directorin“ durch nur
eine für alle Verlage zuständige Vollzeitmitarbeiterin
ausführen zu lassen.

cc) Die von der Klägerin gewünschte Verringe-
rung der Arbeitszeit auf 20 Stunden wöchentlich
steht diesem Konzept entgegen. Denn die Aufgabe
müsste künftig auf mehrere Personen verteilt werden,
weil der Arbeitsbedarf 20 Stunden pro Woche
übersteigt.

Entgegen der Auffassung des Landesarbeitsge-
richts ist mit der Anerkennung des so aufgestellten
Organisationskonzepts jedoch noch nicht ausrei-
chend geklärt, ob dieses Organisationskonzept auch
tatsächlich in der Weise durchgeführt wird, dass der
Arbeitsplatz der Klägerin unteilbar ist. Das Landesar-
beitsgericht hat nicht ausreichend berücksichtigt,
dass die für den Arbeitsplatz der Klägerin zusammen-
gefassten Aufgaben während ihrer zweijährigen El-
ternzeit bis zum 28.02.2008 auf andere Mitarbeiter
verteilt wurden.

Das Landesarbeitsgericht hat gemeint, aus einer
nur vorübergehenden Teilung könne nicht geschlos-
sen werden, die Tätigkeit könne auch dauerhaft auf
mehrere Mitarbeiter aufgeteilt werden. Es hat dabei
verkannt, dass eine störungsfreie zwei Jahre dauernde
Teilung des Arbeitsplatzes ein Indiz für die in der Pra-
xis mögliche Teilbarkeit sein kann. Da die Teilbarkeit
eines Vollzeitarbeitsplatzes entgegenstehende be-
triebliche Gründe ausschließen kann (Senat
08.05.2007 – 9 AZR 1112/06 – Rn. 33, AP TzBfG §
8 Nr. 21 = EzA TzBfG § 8 Nr. 18), hätte die Beklagte
vortragen müssen, inwieweit ihr unternehmerisches
Konzept während der Elternzeit tatsächlich beein-
trächtigt worden ist oder welche konkrete Störungen
bei dauerhafter Fortführung der in der Elternzeit ge-
übten Verteilungspraxis zu erwarten sind. Allein die
Absicht, nicht teilen zu wollen, stellt kein unterneh-
merisches Konzept dar (vgl. Senat 08.05.2007 – 9
AZR 1112/06 – Rn. 29, a.a.O.). Das Landesarbeits-
gericht wird insoweit noch aufzuklären haben, wel-
che Störungen während der Elternzeit aufgetreten
sind, ob diese auch bei einer gewünschten Verringe-
rung der Arbeitszeit unvermeidbar auftreten und zu
einer erheblichen Beeinträchtigung des Konzepts
einer Einheitlichkeit des Marktauftritts führen.

4. Aus den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts
ergibt sich auch nicht, dass der Teilzeitwunsch der

Klägerin in das Grundrecht der Kunstfreiheit (Art. 5
Abs. 3 Satz 1 GG) der Beklagten eingreift. Grund-
sätzlich können auch künstlerische Belange dem
Teilzeitwunsch eines Arbeitnehmers entgegenstehen.
Die Aufzählung in § 8 Abs. 4 Satz 2 TzBfG ist nicht
abschließend, sondern beispielhaft (Senat
27.04.2004 – 9 AZR 522/03 – zu A II 4 c der
Gründe, BAGE 110, 232).

a) […] Da ein Werk der erzählenden Kunst ohne
die Vervielfältigung, Verbreitung und Veröffentli-
chung durch den Verleger keine Wirkung in der Öf-
fentlichkeit entfalten könnte, der Verleger daher eine
unentbehrliche Mittlerfunktion zwischen Künstler
und Publikum ausübt, erstreckt sich die Freiheitsga-
rantie auch auf seine Tätigkeit. Die Beklagte als Ver-
legerin kann sich deshalb auf das Grundrecht aus Art.
5 Abs. 3 Satz 1 GG berufen (vgl. auch BVerfG
24.02.1971 – 1 BvR 435/68 – zu C II 3 der Gründe,
a.a.O.).

b)Da Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG die künstlerischen
Vorstellungen schützt und damit auch subjektive Ge-
sichtspunkte maßgebend sein können, sind an die
Darlegung der Beeinträchtigung der Kunstfreiheit
keine überzogenen Anforderungen zu stellen (vgl.
BAG 15.08.1984 – 7 AZR 228/82 – zu II 5 b der
Gründe, BAGE 46, 163). Die Gründe müssen je-
doch nachvollziehbar sein. Es ist nicht festgestellt,
dass bei einer dauerhaften Teilung die künstlerischen
Vorstellungen der Beklagten nicht verwirklicht wer-
den könnten. Die Handhabung während der
Elternzeit spricht dagegen.
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